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VerordnungVerordnung
vom 6. Februar 2024

über Massnahmen gegenüber bestimmten Per-über Massnahmen gegenüber bestimmten Per-
sonen und Organisationen im Zusammenhangsonen und Organisationen im Zusammenhang

mit der Situation in Guatemalamit der Situation in Guatemala

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und
unter Einbezug des Beschlusses (GASP) 2024/254 des Rates der Europäi-
schen Union vom 12. Januar 2024 verordnet die Regierung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen

1) In dieser Verordnung bedeuten:
a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks,

Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder anderer Zahlungs-
mittel, Guthaben, Schulden und Schuldverpflichtungen, Wertpapieren
und Schuldtiteln, Wertpapierzertifikaten, Obligationen, Schuldscheinen,
Optionsscheinen, Pfandbriefen, Derivaten; Zinserträge, Dividenden
oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kre-
dite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgaran-
tien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente,
Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen
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an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere
Finanzierungsinstrument für Exporte;

b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die
Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme
von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Wertpapier-
firmen;

c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich
sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von
Geldern nach Bst. a;

d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung der Verwen-
dung wirtschaftlicher Ressourcen zum Erwerb von Geldern, Waren
oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder
des Verpfändens solcher Ressourcen.

2) Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personenbezeich-
nungen sind alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen,
sofern sich die Personenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein
bestimmtes Geschlecht beziehen.

II. ZwangsmassnahmenII. Zwangsmassnahmen

Art. 2

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

1) Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im
Eigentum oder unter direkter oder indirekter Kontrolle befinden von:
a) im Anhang aufgeführten natürlichen Personen, Unternehmen und Orga-

nisationen;
b) natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die im Namen

oder auf Anweisung der natürlichen Personen, Unternehmen und Orga-
nisationen nach Bst. a handeln;

c) Unternehmen und Organisationen, die sich im Eigentum oder unter
Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen
nach Bst. a oder b befinden.

2) Es ist verboten, den von der Sperrung betroffenen natürlichen Per-
sonen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder ihnen
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Gelder und wirtschaftliche Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung
zu stellen.

3) Das Verbot nach Abs. 2 gilt nicht für die Erbringung humanitärer
Hilfe und für die Unterstützung anderer Tätigkeiten zur Deckung mensch-
licher Grundbedürfnisse durch:
a) die Vereinten Nationen, einschliesslich ihrer Programme, Fonds und

sonstiger Einrichtungen und Stellen, sowie ihre Sonderorganisationen
und verwandte Organisationen;

b) internationale Organisationen;
c) humanitäre Organisationen mit Beobachterstatus in der Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen und Mitglieder dieser Organisa-
tionen;

d) bilateral oder multilateral finanzierte nichtstaatliche Organisationen, die
sich an den Plänen der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe, an den
Plänen für Flüchtlingshilfemassnahmen, an anderen Appellen der Ver-
einten Nationen oder an vom Amt der Vereinten Nationen für die Koor-
dinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) koordinierten huma-
nitären Strukturen beteiligen;

e) die Beschäftigten, Beitragsempfänger, Tochtergesellschaften oder Durch-
führungspartner der in Bst. a bis d genannten Organisationen, soweit sie
in dieser Eigenschaft handeln.

4) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertra-
gungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirt-
schaftlicher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen zur:
a) Vermeidung von Härtefällen;
b) Erfüllung bestehender Verträge;
c) Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand einer bestehenden Entschei-

dung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts
sind;

d) Bezahlung angemessener Honorare und Erstattung von Kosten im
Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen;

e) Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäs-
sige Verwahrung oder Verwaltung gesperrter Gelder oder wirtschaftli-
cher Ressourcen;

f) Bereitstellung humanitärer Hilfe;
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g) Erfüllung amtlicher Tätigkeiten diplomatischer oder konsularischer Ver-
tretungen oder internationaler Organisationen, die nach dem Völker-
recht Immunität geniessen; oder

h) Wahrung liechtensteinischer Interessen.

5) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU
einzureichen.

Art. 3

Ein- und Durchreiseverbot

1) Die Einreise nach Liechtenstein oder die Durchreise durch Liechten-
stein ist den im Anhang aufgeführten natürlichen Personen verboten.

2) Die Regierung kann Ausnahmen gewähren:
a) aus erwiesenen humanitären Gründen;
b) wenn die Ein- oder Durchreise zur Durchführung eines Gerichtsverfah-

rens erforderlich ist;
c) für die Teilnahme an Tagungen internationaler Gremien, an internatio-

nalen Konferenzen oder an einem politischen Dialog betreffend Guate-
mala; oder

d) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen.

3) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind beim Ausländer- und
Passamt einzureichen.

Art. 4

Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen

Es ist verboten, Forderungen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag
oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung durch Mass-
nahmen nach dieser Verordnung direkt oder indirekt verhindert oder beein-
trächtigt wurde; dieses Verbot gilt für Forderungen von:
a) im Anhang aufgeführten Personen, Unternehmen oder Organisationen;
b) natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen, die im Namen

oder auf Anweisung von natürlichen Personen, Unternehmen oder
Organisationen nach Bst. a handeln.
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III. Vollzug und StrafbestimmungenIII. Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 5

Kontrolle und Vollzug

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen
nach Art. 2 und 4. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmebe-
willigungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer
betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung weiter.

2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und
Durchreiseverbots nach Art. 3. Es prüft insbesondere die Gesuche um Aus-
nahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation
weiterer betroffener Stellen - mit seiner Empfehlung an die Regierung
weiter.

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die
Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Bei-
spiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfän-
dung oder Versiegelung von Luxusgütern.

4) Die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bleibt vorbehalten.

Art. 6

Meldepflichten

1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder
von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass
sie unter die Sperrung nach Art. 2 Abs. 1 fallen, müssen dies der Stabsstelle
FIU unverzüglich melden.

2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegen-
stand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen ent-
halten.

Art. 7

Strafbestimmungen

1) Wer gegen Art. 2, 3 oder 4 verstösst, wird nach Art. 10 ISG bestraft.

2) Wer gegen Art. 6 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft.
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IV. SchlussbestimmungIV. Schlussbestimmung

Art. 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Daniel Risch
Fürstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang
(Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 4)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sichNatürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich

die Massnahmen nach Art. 2 bis 4 richtendie Massnahmen nach Art. 2 bis 4 richten

A. Natürliche PersonenA. Natürliche Personen
NameName Angaben zur IdentitätAngaben zur Identität BegründungBegründung

1. María Consuelo
PORRAS ARGUETA
DE PORRES

Funktion(en):
Generalstaatsanwältin
Guatemalas, Leiterin
des öffentlichen
Ministeriums (Minis-
terio Público) Guate-
malas
Geburtsdatum:
23.8.1953
Staatsangehörigkeit:
Guatemaltekin
Nationale Identifikati-
onsnummer:
242159605
(Reisepass)
Geschlecht: weiblich

In ihrer Funktion als General-
staatsanwältin Guatemalas ist
María Consuelo Porras Argueta
De Porres (‚Porras‘) als höchste
Beamtin des öffentlichen Minis-
teriums (Ministerio Público)
Guatemalas, welches der Staats-
anwaltschaft entspricht, an den
Versuchen beteiligt, das
Ergebnis der ersten und der
zweiten Runde der im Juni und
August 2023 abgehaltenen
Wahlen aufzuheben, auch durch
fadenscheinige strafrechtliche
Ermittlungen gegen das Oberste
Wahlgericht, die politische
Partei Movimiento Semilla und
den Präsidenten Arévalo. Dar-
über hinaus hat die General-
staatsanwaltschaft unter ihrer
Führung willkürliche Verfahren
gegen unabhängige Journalisten,
Staatsanwälte, Richter und
Aktivisten der Zivilgesellschaft,
einschliesslich indigener Füh-
rungspersönlichkeiten und Stu-
dierender, angestrengt. Sie ist
daher verantwortlich für die
Untergrabung der Demokratie,
der Rechtsstaatlichkeit und des
friedlichen Machtwechsels in
Guatemala.

2. Ángel Arnoldo
PINEDA ÁVILA

Funktion(en):
Generalsekretär des
öffentlichen Ministe-
riums (Ministerio
Público) Guatemalas

Ángel Arnoldo Pineda Ávila ist
Generalsekretär des öffentlichen
Ministeriums (Ministerio Púb-
lico) Guatemalas, welches der
Staatsanwaltschaft entspricht.
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Geburtsdatum:
10.5.1975
Staatsangehörigkeit:
Guatemalteke
Nationale Identifikati-
onsnummer:
238937186
(Reisepass)
Geschlecht: männlich

Er ist nach der Generalstaatsan-
wältin der ranghöchste Beamte
der Generalstaatsanwaltschaft
und Leiter des Generalsekreta-
riats dieser Institution. In dieser
Funktion ist Ángel Arnoldo
Pineda Ávila an den Versuchen
beteiligt, das Ergebnis der ersten
und der zweiten Runde der im
Juni und August 2023 abgehal-
tenen Wahlen aufzuheben, unter
anderem durch fadenscheinige
strafrechtliche Ermittlungen
gegen das Oberste Wahlgericht
(TSE), die politische Partei
Movimiento Semilla und den
Präsidenten Arévalo. Er nahm
im Dezember 2023 an einer
Pressekonferenz teil, in der die
Generalstaatsanwaltschaft
Behauptungen vorlegte, wonach
das Ergebnis der ersten Runde
der Wahlen von Juni 2023
ungültig sei. Er ist daher verant-
wortlich für die Untergrabung
der Demokratie, der Rechts-
staatlichkeit und des friedlichen
Machtwechsels in Guatemala.

3. José Rafael CUR-
RUCHICHE
CUCUL

Funktion(en):
Leiter der Sonder-
staatsanwaltschaft
gegen Straflosigkeit,
öffentliches Ministe-
rium
(Ministerio Público)
Guatemalas
Geburtsdatum:
28.7.1970
Staatsangehörigkeit:
Guatemalteke
Nationale Identifikati-
onsnummer:
229488307
(Reisepass)
Geschlecht: männlich

José Rafael Curruchiche Cucul
ist Leiter der Sonderstaatsan-
waltschaft gegen Straflosigkeit
(FECI), die dem öffentlichen
Ministerium (Ministerio Púb-
lico) Guatemalas (entspricht der
Staatsanwaltschaft) untersteht.
Unter seiner Leitung führte die
FECI die laufenden Ermitt-
lungen im Zusammenhang mit
der Gründung der politischen
Partei Movimiento Semilla des
Präsidenten Arévalo. Er nahm
persönlich an der Razzia der
Generalstaatsanwaltschaft in
den Räumlichkeiten des
Obersten Wahlgerichts Guate-
malas teil, bei der versiegelte
Wahlurnen geöffnet wurden.
Ausserdem war er im Juli 2023
an dem Antrag auf Aussetzung
der Rechtspersönlichkeit von
Movimiento Semilla beteiligt.
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Ferner nahm er im Dezember
2023 an einer Pressekonferenz
teil, in der die Generalstaatsan-
waltschaft behauptete, das
Ergebnis der ersten Runde der
Wahlen von Juni 2023 sei
ungültig. Durch diese Hand-
lungen ist José Rafael Cur-
ruchiche Cucul an den Versu-
chen beteiligt, das Ergebnis der
Wahlen von 2023 in Guatemala
aufzuheben. Er ist daher verant-
wortlich für die Untergrabung
der Demokratie, der Rechts-
staatlichkeit und des friedlichen
Machtwechsels in Guatemala.

4. Leonor Eugenia
MORALES LAZO
DE SÁNCHEZ

Funktion(en): Staats-
anwältin in der Son-
derstaatsanwaltschaft
gegen Straflosigkeit,
öffentliches Ministe-
rium (Ministerio Púb-
lico) Guatemalas
Geburtsdatum:
19.9.1979
Staatsangehörigkeit:
Guatemaltekin
Nationale Identifikati-
onsnummer:
2227901800101
Geschlecht: weiblich

Leonor Eugenia Morales Lazo
De Sánchez ist Staatsanwältin in
der Sonderstaatsanwaltschaft
gegen Straflosigkeit (FECI), die
dem öffentlichen Ministerium
(Ministerio Público) Guate-
malas (entspricht der Staatsan-
waltschaft) untersteht. Sie ist
unmittelbar an den laufenden
Ermittlungen im Zusammen-
hang mit der Gründung der
politischen Partei Movimiento
Semilla des Präsidenten Arévalo
beteiligt. Sie nahm im Anschluss
an die zweite Runde der Präsi-
dentschaftswahlen von August
2023 an der Razzia der General-
staatsanwaltschaft in den Räum-
lichkeiten des Obersten Wahl-
gerichts teil, bei der versiegelte
Wahlurnen geöffnet wurden.
Ferner nahm sie im Dezember
2023 an einer Pressekonferenz
teil, in der die Generalstaatsan-
waltschaft behauptete, das
Ergebnis der ersten Runde der
Wahlen von Juni 2023 sei
ungültig. Durch diese Hand-
lungen ist Leonor Eugenia
Morales Lazo De Sanchez an
den Versuchen beteiligt, das
Ergebnis der Wahlen von 2023
in Guatemala aufzuheben. Sie
ist daher verantwortlich für die
Untergrabung der Demokratie,
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der Rechtsstaatlichkeit und des
friedlichen Machtwechsels in
Guatemala.

5. Fredy Raúl OREL-
LANA LETONA

Funktion(en):
erstinstanzlicher Straf-
richter an der Siebten
Strafkammer
Geburtsdatum:
4.11.1982
Staatsangehörigkeit:
Guatemalteke
Nationale Identifikati-
onsnummer:
253127548
(Reisepass)
Geschlecht: männlich

Als erstinstanzlicher Strafrichter
an der Siebten Strafkammer ist
Fredy Raúl Orellana Letona
verantwortlich für die Beauf-
sichtigung und die Genehmi-
gung der Massnahmen der Son-
derstaatsanwaltschaft gegen
Straflosigkeit (FECI), die dem
öffentlichen Ministerium
(Ministerio Público) Guate-
malas (entspricht der Staatsan-
waltschaft) untersteht und die
wegen angeblicher Unregelmäs-
sigkeiten bei der Gründung der
politischen Partei Movimiento
Semilla ermittelt, deren Kan-
didat die zweite Runde der Prä-
sidentschaftswahlen in Guate-
mala im August 2023 gewonnen
hat. Als Richter mit Aufsichts-
befugnis hat Fredy Raúl Orel-
lana Letona Razzien im Haupt-
quartier von Movimiento
Semilla im Juli 2023 und in den
Räumlichkeiten des Obersten
Wahlgerichts im Juli und Sep-
tember 2023 genehmigt. Er hat
ausserdem die vorläufige Aus-
setzung der Rechtspersönlich-
keit von Movimiento Semilla
angeordnet und der Verteidi-
gung die Einsicht in die Verfah-
rensakte verweigert. Er hat es
der FECI ermöglicht, gewählte
Organe und die Richter des
Obersten Wahlgerichts straf-
rechtlich zu verfolgen. Durch
diese Handlungen ist Fredy
Raúl Orellana Letona an den
Versuchen beteiligt, das
Ergebnis der Wahlen von 2023
in Guatemala aufzuheben. Er ist
daher verantwortlich für die
Untergrabung der Demokratie,
der Rechtsstaatlichkeit und des
friedlichen Machtwechsels in
Guatemala.

B. Unternehmen und OrganisationenB. Unternehmen und Organisationen1
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1 Dieser Abschnitt enthält derzeit keine Einträge.
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